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Alle Lieferungen und Leistungen der Fa. S.O.W erfolgen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Geschäftsbedingungen. 
Diese gelten auch für alle Zusatz-  oder  Ergänzungsauft räge aus der  oder  aufgrund der vert raglichen Lieferung oder Leistung. 
Abweichungen von diesen AGB sind nur wirksam, wenn sie von der  Fa. S.O.W schrift lich bestät igt  wurden. Gegenbestät igungen 
des Bestellers unter Hinweis auf seine eigenen AGB wird hiermit  widersprochen. 
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Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Andere Erk lärungen und sämt liche Bestellungen bedürfen zur 
Rechtswirksam keit  der fernm ündlichen oder schrift lichen Bestät igung durch einen Auft ragsschein oder  ein 
Bestät igungsschreiben. Das gilt  auch für  Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Zeichnungen, Abbildungen, Maße 
und Gewichte oder sonst ige Leistungsdaten sind nur  verbindlich, wenn sie ausdrücklich schrift lich vereinbart  werden. I m  
Auft ragsschein oder in einem  Bestät igungsschreiben sind die zu erbringenden Leistungen zu bezeichnen. Der Auft raggeber 
erhält  eine Durchschrift  des Auft ragscheins. Der Auft rag erm ächt igt  den Auft ragnehm er, Unterauft räge zu erteilen sowie Probe-  
und Überführungsfahrten durchzuführen. Auf Verlangen des Auft raggebers verm erkt  der  Auft ragnehm er im  Auft ragsschein auch 
die Preise, die bei der Durchführung des Auft rags voraussicht lich zum Ansatz kom m en. Preisangaben im  Auft ragsschein können 
auch durch Verweisung auf die in Frage kom menden Posit ionen der beim Auft ragnehm er ausliegenden Preis-  und 
Arbeit swertkataloge erfolgen.  Wünscht  der Auft raggeber eine verbindliche Preisangabe, bedarf es eines schrift lichen 
Kostenvoranschlages. I n diesem  sind die Arbeiten und Ersatzteile jeweils im  einzelnen aufzuführen und mit  dem  jeweiligen Preis 
zu versehen. Der Auft ragnehm er ist  an diesen Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von drei Wochen nach seiner Erteilung 
gebunden. Wird aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auft rag erteilt ,  dar f der  Gesamtpreis bei Berechnung des Auft rages ohne 
Zust im m ung des Auft raggebers nur bis zu höchstens 15 %  überschrit ten werden. Wenn im Auft ragsschein Preisangaben 
enthalten sind, ist  die Um satzsteuer anzugeben.  Alle Kostenvoranschläge beziehen sich nur auf die im  Auft ragsschein bzw. im  
Kostenvoranschlag spezifizierten Leistungen. Ergibt  sich während der Reparatur oder Restaurierung die Notwendigkeit  
zusätzlicher oder ergänzender Arbeiten, hat  der Auft ragnehm er den Auft raggeber vor der Durchführung solcher Arbeiten 
unverzüglich zu inform ieren. Für die Abrechnung solcher zusätzlicher Leistungen gelten die Preise und Bedingungen des 
Grundauft rages. Alle Preise für Lieferungen und Leistungen beziehen sich auf den Geschäftssit z des Auft ragnehmers als 
Erfüllungsort . Alle Versand- , Liefer-  und Transportkosten gehen zu Lasten des Auft raggebers. 
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Lieferterm ine oder  - fristen sind unverbindlich, soweit  nicht  ausdrücklich schrift lich etwas anderes vereinbart  wurde. Die Angabe 
best imm ter Lieferfristen und - term ine durch den Auft ragnehm er steht  unter dem Vorbehalt  der richt igen und rechtzeit igen 
Belieferung durch Zulieferer und Drit thersteller.  Bei allen Zeit -  und Fristenangaben wird eine m arktübliche Verfügbarkeit  von 
Ersatz-  und sonst igen Teilen zugrunde gelegt . Ändert  oder  erweitert  sich der Arbeitsum fang gegenüber dem  ursprünglichen 
Auft rag und t rit t  dadurch eine Verzögerung ein, oder sind Ersatzteile am  Markt  nicht  oder m it  Lieferfristen zu erhalten, und t r it t  
dadurch eine Verzögerung ein, hat  der Auft ragnehm er dem  Auft raggeber unverzüglich Mit teilung davon zu machen und einen 
neuen Fert igstellungsterm in zu nennen. Hat  sich der Auft raggeber zur Lieferung von Teilen verpflichtet  und sind diese nicht  in 
dem vorgesehenen Zeitpunkt  der Reparatur-  oder Restaurierungsm aßnahm e am  Sitz des Auft ragnehm ers verfügbar, verlängert  
sich eine Fert igstellungsfr ist  entsprechend. Wird ein Fert igstellungstermin infolge höherer Gewalt  oder  Bet riebsstörungen, z. B. 
durch St reik , Aussperrung, Ausbleiben von Fachkräften oder  von Zulieferungen ohne eigenes Verschulden nicht  eingehalten, 
verlängert  sich der Fert igstellungsterm in entsprechend. 
 V / =
@�6�F	K"WX1

 
 
Der Auft ragnehm er hat  dem  Auft raggeber die Fert igstellung anzuzeigen. Die Abnahme des Auft ragsgegenstandes durch den 
Auft raggeber erfolgt  im  Bet rieb des Auft ragnehm ers,  soweit  nichts anderes vereinbart  ist .  Der Auft raggeber kom m t  m it  der 
Abnahm e in Verzug, wenn er  es schuldhaft  versäum t , den Auft ragsgegenstand innerhalb einer Woche nach Meldung der 
Fert igstellung abzuholen und der Auft ragnehm er ihn daraufhin mit  angem essener Frist  gemahnt  hat . Bei Reparaturarbeiten, die 
innerhalb eines Arbeit stages ausgeführt  werden,  verkürzt  sich die Frist  auf zwei Arbeit stage. Bei Abnahm everzug kann der 
Auft ragnehmer die ortsübliche Aufbewahrungsgebühr berechnen. Der Auft ragsgegenstand kann nach Ermessen des 
Auft ragnehmers auch anderweit ig aufbewahrt  werden.  Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten des 
Auft raggebers.  
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I n der Rechnung sind Preise oder Preisfaktoren für  j ede technisch in sich abgeschlossene Arbeitsleistung sowie für verwendete 
Ersatzteile und Material gesondert  auszuweisen. Wünscht  der Auft raggeber die Abholung oder Zustellung des 
Auft ragsgegenstandes, erfolgen diese auf seine Rechnung und Gefahr.  Die Haftung bei Verschulden bleibt  unberührt . Wird der 
Auft rag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages ausgeführt , genügt  eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag, 
wobei lediglich zusätzliche Arbeiten besonders aufzuführen sind. Die Um satzsteuer geht  zu Lasten des Auft raggebers. Eine 
etwaige Bericht igung der Rechnung m uss seitens des Auft ragnehm ers ebenso wie eine Beanstandung seitens des Auft raggebers 
schrift lich und spätestens sechs Wochen nach Zugang der Rechnung erfolgen. 
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Zahlungen sind bei Abnahm e des Auft ragsgegenstandes, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Meldung der  
Fert igstellung und Aushändigung oder Übersendung der  Rechnung ohne Skonto oder  sonst ige Nachlässe zu zahlen. Bis zur 
vollständigen Bezahlung verbleiben alle beweglichen Teile, die nicht  Zubehör oder  wesent licher Bestandteil eines Fahrzeuges 
oder einer sonst igen Sache geworden sind, die im  Eigentum  des Auft raggebers steht , Eigentum  des Auft ragnehm ers. Bis zur 
vollständigen Bezahlung steht  dem Auft ragnehmer ein Zurückbehaltungsrecht  an dem  bearbeiteten Gegenstand zu. Wenn 
zwischen dem Auft raggeber und dem Auft ragnehmer Teilzahlungen oder Zwischenrechnungen vereinbart  worden sind, ist  der 
Auft ragnehmer bei nicht  fristgerechter Zahlung berecht igt , die Arbeiten bis zur Zahlung einzustellen. Etwaige 
Fert igstellungsfr isten verlängern sich entsprechend. Zahlungen sind in bar, durch Scheck unter Vorlage einer Scheckkarte bis 
zur Höhe der vom Aussteller der Scheckkarte garant ierten Zahlung oder  durch Bank bestät igten Scheck zu leisten. Eine andere 
Zahlung bedarf der besonderen Vereinbarung. Eine Zahlung gilt  erst  dann als er folgt , wenn der  Auft ragnehm er über den Bet rag 
verfügen kann. Schecks werden lediglich erfüllungshalber  angenom m en und gelten erst  nach Einlösung als Zahlung.  I m  Falle 



des Zahlungsverzuges ist  der Auft ragnehmer berecht igt , Verzugszinsen in Höhe von 7%  Punkten über  dem  Basiszinssatz (  § 
257BGB )  zu verlangen. I st  der Auft raggeber Unternehm er, so erhöht  sich der Zinssatz um weitere 2% . Dem  Auft raggeber ist  
der Nachweis gestat tet , dass der Schaden geringer ausgefallen ist .  Dem  Auft ragnehm er ist  der Nachweis gestat tet , dass ein 
höherer Schaden entstanden ist .  Verweigert  der Auft raggeber ohne berecht igten Grund die Abnahm e, werden alle Forderungen 
sofort  fällig.  Wenn dem  Auft ragnehm er Um stände bekannt  werden, die geeignet  sind, die Kreditwürdigkeit  des Auft raggebers 
anzuzweifeln, insbesondere eine Zahlungseinstellung, Anhängigkeit  eines Vergleichs-  oder  Konkursverfahrens, Ant rag auf 
Abgabe der  eidesstat t lichen Versicherung oder Haftanordnung, ist  der Auft raggeber berecht igt , noch ausstehende Leistungen 
zurückzuhalten oder nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. 
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Die Abtretung von Forderungen gegen den Auft ragnehm er an Drit te ist  ausgeschlossen, sofern der  Auft raggeber der Abtretung 
nicht  ausdrücklich zugest imm t  hat . Der  Auft raggeber ist  zur Aufrechnung nur  berecht igt , wenn die Gegenansprüche 
rechtskräft ig festgestellt  oder unst reit ig sind. 
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Dem  Auft ragnehm er steht  wegen seiner Forderungen aus dem  Auft rag ein vert ragliches Pfandrecht  an den aufgrund des 
Auft rages in seinen Besitz gelangten Gegenständen zu. Das gesetzliche Werkunternehm erpfandrecht  bleibt  davon unberührt . 
Das vert ragliche Pfandrecht  kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteilelieferungen und 
sonst igen Leistungen geltend gem acht  werden, soweit  sie m it  dem Auft ragsgegenstand im  Zusam m enhang stehen. Für sonst ige 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt  das vert ragliche Pfandrecht  nur, soweit  diese unbestr it ten sind oder ein 
rechtskräft iger Titel vorliegt  und der Auft ragsgegenstand dem  Auft raggeber gehört .   
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S.O.W leistet  auf Arbeiten eine einjährige Garant ie auf Lohn und Mat erialkosten ohne KM-Begrenzung bei:  allen Restaurat ionen 
und/ oder Veredlungen der Mechanik im Werte von c�d>e�f�f�g -  ink l.  MwSt . solange diese Arbeiten ausschließlich durch S.O.W. 
durchgeführt  wurden.  Alle benöt igten Teile von S.O.W. geliefert  wurden, eventuell von S.O.W. vorgeschriebene 
Wartungsarbeiten an den restaurierten und/ oder veredelten m echanischen Teile vollständig und rechtzeit ig durch S.O.W. 
durchgeführt  wurden.  Ausgenom m en sind Verschleißteile. S.O.W. leistet  auf folgende Arbeiten eine 3 j ährige Garant ie ohne KM 
-  Begrenzung gegen Durchrostungen. Alle Restaurat ions-  und/ oder Veredelungsarbeiten an der Karosserie (Blecharbeiten, 
Lackarbeiten, sowie Rostschutzarbeiten)  im Werte von mindestens cRh�i j�f�f�g -  ink l.  MwSt. solange diese ausschließlich bei S.O.W. 
nach S.O.W. Maßstäben durchgeführt  wurden, und alle benöt igten (Blech-)  Teile von S.O.W. geliefert  wurden.  Ein 
Lackierbet r ieb ausgewählt  wurde,  der  in der Partnerliste von S.O.W. aufgenom m en wurde.  Sofern der Kunde keinen dieser 
S.O.W. – Partnerbet r iebe m it  den Lackierarbeiten beauft ragen m öchte, so ist  die Auft ragsvergabe an einen anderen Bet rieb vor  
Beginn der Arbeiten von S.O.W. ausdrücklich zu genehm igen. Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle – jährliche Kont rolle der 
Hohlräum e durch S.O.W. – eingehalten wurden. Rostschäden, die durch Beschädigungen von außen entstanden sind, fallen 
ausdrücklich nicht  unter diese Garant ie. Etwaige Garant ieansprüche m üssen unverzüglich schrift lich nach Feststellung an 
S.O.W. gem eldet  werden.  
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Die Gewährleistung richtet  sich nach den gesetzlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.Mängel sind dem 
Auft ragnehmer unverzüglich nach ihrer Feststellung schrift lich anzuzeigen und m öglichst  genau zu bezeichnen. Die 
Mängelbeseit igung er folgt  ausschließlich im  Bet rieb des Auft ragnehm ers. Die Nachbesserung erfolgt  ohne Berechnung 
derjenigen Aufwendungen, die zum  Zwecke der Nachbesserung erforderlich sind. Stellt  sich auf eine Mängelrüge des 
Auft raggebers heraus, dass ein gewährleistungspflicht iger Mangel nicht  vorliegt , t rägt  der  Auft raggeber alle erforderlichen 
Feststellungs- , Untersuchungs-  und etwaige Transportkosten. Schlägt  die Nachbesserung fehl, kann der Auft raggeber dem  
Auft ragnehmer eine angem essene Nachfrist  setzen. Weitergehende Ansprüche stehen dem  Auft raggeber erst  nach Ablauf der 
angemessenen Nachbesserungsfrist  zu. 
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Der Auft ragnehm er haftet  in Fällen des Vorsatzes oder der  groben Fahrlässigkeit  des Auft ragnehmers oder  eines Vert reters oder 
Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Best im m ungen. I m  übrigen haftet  der Auft ragnehmer nur wegen der  Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ,  oder wegen der schuldhaften Verletzung wesent licher Vert ragspflichten oder  soweit  
der Auft ragnehmer den Mangel arglist ig verschwiegen oder eine Garant ie übernom men hat .  Der Schadensersatzanspruch für 
die Verletzung wesent licher Vert ragspflichten ist  jedoch auf den vert ragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt . Die 
Haftung für  Schäden an anderen Rechtsgütern des Auft raggebers, z.B. Schäden an anderen Sachen, sind jedoch ganz 
ausgeschlossen. Die Regelungen der Sätze 3 und 4 gelten nicht , soweit  Vorsatz oder  grobe Fahrlässigkeit  vorliegt  oder wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder  Gesundheit  gehaftet  wird oder,  soweit  der Auft ragnehmer den Mangel arglist ig 
verschwiegen oder eine Garant ie übernom m en hat . 
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Für die Geschäftsbedingungen und die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auft raggeber und dem  Auft ragnehmer gilt  das Recht  
der Bundesrepublik  Deutschland. Soweit  der  Käufer Vollkaufmann im Sinne des HGB, Jurist ische Person des öffent lichen Rechts 
oder öffent lich- recht liches Sonderverm ögen ist , ist  Schleswig Gerichtsstand für alle sich aus dem  Vert ragsverhältnis unmit telbar  
oder m it telbar ergebenen St reit igkeiten einschließlich St reit igkeiten aus Wechsel-  und Scheckforderungen. Der Auft ragnehm er 
ist  jedoch berecht igt , den Auft raggeber an jedem  anderen gesetzlich zulässigen Ort  zu verk lagen. Er füllungsort  ist  der 
Firmensit z des Auft ragnehm ers in Eggebek. Sollten einzelne oder mehrere Best im mungen dieser AGB unwirksam sein oder 
werden oder eine Regelungslücke enthalten, verpflichten sich die Vert ragsparteien, in Verhandlungen einzutreten mit  dem  Ziel,  
die unwirksam e oder unvollständige Best imm ung durch eine angem essene I ndiv idualabrede zu ersetzen oder zu ergänzen, 
welche dem wirtschaft lichen Zweck der  gewollten Regelung am  nächsten kom mt .  Die Gült igkeit  der übrigen Best im mungen 
bleibt  hiervon unberührt . Können sich die Parteien innerhalb einer Fr ist  von 21 Kalendertagen nicht  einigen, soll ein 
Schiedsgutachter verbindlich entscheiden.  
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